
  

Nutzungsvertrag für Privatveranstaltungen und Trauerfeiern in der 
Dorfgemeinschaftshalle Relsberg 

 
zwischen 

 
der Ortsgemeinde Relsberg als Eigentümerin der Dorfgemeinschaftshalle, vertreten durch 
den Ortsbürgermeister/Beigeordneter - (nachstehend Verpächter genannt) 

und 
 

Herrn/Frau/Firma _________________________________________________________ 
 
Anschrift ________________________________________________________________ 
(nachstehend Nutzungsberechtigter genannt) 
 
Als verantwortliche Person für die Einhaltung der in der Benutzungsordnung aufgeführten 
Bedingungen und Verpflichtungen wird gem. §6 der Benutzungsordnung 
 
Herr/Frau _______________________________________________ benannt. 
 

§1 
Die Ortsgemeinde Relsberg als Verpächter gestattet hiermit die Nutzung der 
Dorfgemeinschaftshalle mit Nebengebäude und Hoffläche, für folgende 
 
Veranstaltung: _____________________________________________________ 
 
am bzw. vom – bis: _____________________________________________________ 
 

§2 
Für die Nutzung sind gemäß Beschluss das Ortsgemeinderates Relsberg vom 04.11.2020 
folgende Gebühren und Nebenkosten zu zahlen: 
 
Auswärtige: 
☐ Benutzung kleiner Saal inkl. Nebenräume*    75,00 € zzgl. Nebenkosten 
☐ Benutzung Halle inkl. Nebenräume*   110,00 € zzgl. Nebenkosten 
 
Benutzung bei Trauerfeiern 
☐ Benutzung kleiner Saal inkl. Nebenräume*    55,00 € zzgl. Nebenkosten 
☐ Benutzung Halle inkl. Nebenräume*     80,00 € zzgl. Nebenkosten 
 
Einheimische: 
☐ Benutzung kleiner Saal inkl. Nebenräume*    50,00 € zzgl. Nebenkosten 
☐ Benutzung Halle inkl. Nebenräume*     80,00 € zzgl. Nebenkosten 
 
Benutzung bei Trauerfeiern 
☐ Benutzung kleiner Saal inkl. Nebenräume*    40,00 € zzgl. Nebenkosten 
☐ Benutzung Halle inkl. Nebenräume*     60,00 € zzgl. Nebenkosten 
     *(beinhaltet Toiletten, Flur und Küche) 
 
Nebenkostenpauschale für Wasser und Abwasser    10,50 € 
 
Heizkosten nach Verbrauchsablesung: __________________________________ 
Stromkosten nach Verbrauchsablesung: __________________________________ 
Sonstige Benutzungsgebühren nach Ziff. 8 der Benutzungsordnung 
      __________________________________ 
 
    Nutzungsgebühr insgesamt: ______________________ 



  

 
Als Kaution werden pauschal 100,00 € erhoben, die bei Vertragsabschluss bar zu entrichten 
sind und nach Abnahme der Halle nach der Nutzung wieder ausgezahlt werden, sofern es 
keine Beanstandungen gibt. 
 
Wenn eine Endreinigung durch die Gemeinde veranlasst werden muss, wird dem Nutzungs-
berechtigten der Stundenaufwand in Rechnung gestellt–es gilt ein Stundensatz von 15,00 €. 
 

§3 
Bei Überschreitung der vereinbarten Nutzungstage oder nicht rechtzeitiger Rückgabe der 
Dorfgemeinschaftshalle erhöht sich die Nutzungsgebühr für jeden weiteren Tag um die o.a. 
Gebührensätze. 
 

§4 
Die Nutzungsgebühr ist binnen zwei Wochen nach Erhalt der Anforderung an die 
Verbandsgemeindekasse Lauterecken-Wolfstein unter Angabe des Kassenzeichens zu 
überweisen. Bei Zahlungsverzug werden ja angefangenen 30 Tagen 1% Verzugszinsen p.M. 
berechnet. 
 

§5 
Die Dorfgemeinschaftshalle und die Zugangsschlüssel werden von einem Beauftragten der 
Ortsgemeinde übergeben und zurückgenommen. 
 

§6 
In allen Räumen der Dorfgemeinschaftshalle herrscht striktes Rauchverbot. Ab 22 Uhr gilt 
Nachtruhe – alle Fenster und Türen sind ab dann geschlossen zu halten. 
 

§7 
Im Übrigen gilt die Benutzungsordnung für die Dorfgemeinschaftshalle in der derzeitigen 
Fassung vom 04.11.2020. Die Benutzungsordnung hängt in der aktuellen Fassung in der 
Dorfgemeinschaftshalle aus. 
 

§8 
Der Nutzungsberechtigte erkennt ausdrücklich der Bedingungen und Verpflichtungen der 
jeweils gültigen Benutzungsordnung an. 
 
 
 
 
 
Relsberg, den …………………………………… 
 
 
 
 
Verpächter:      Nutzungsberechtigte: 
 
 
 
…………………………………………………………….  …………………………………………………………….. 
Ralf Henn       
Ortsbürgermeister Relsberg  
oder Vertreter/in 
 
 


